
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1991/10/22 90/08/0189
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 22.10.1991

Index

001 Verwaltungsrecht allgemein

66/01 Allgemeines Sozialversicherungsgesetz

Norm

ASVG §49 Abs1;

ASVG §49 Abs3 Z11;

ASVG §49 Abs3 Z7;

VwRallg;

Rechtssatz

Auch die Gegenleistung des Dienstgebers für den Verzicht des Dienstnehmers auf die aus einer betrieblichen

Pensionszusage erwachsenen Anwartschaftsrechte ist Entgelt iSd § 49 Abs 1 ASVG. Sie fällt weder unter § 49 Abs 3 Z 7

noch unter § 49 Abs 3 Z 11 ASVG.

Schlagworte

Definition von Begriffen mit allgemeiner Bedeutung VwRallg7SondervereinbarungRentenanspruch
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